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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri.

Nand I. X. IX. Bern, 13. Januar 1800. (23. Nivose VIII.

Das Neue republikanische Blakt, herausgegeben von Escher und Usteri, erscheint als
Fortsetzung des schweizerischen Republikaners und des neuen helvetischen Tagblatts. Es kommen

davon täglich 2 Numern heraus; die Sitzungen der Räthe werden mit eben der Vollständigkeit mit
Beifügung aller Actenstücke von einiger Bedeutung, wie bisher, und so schleunig als möglich
nicht später als nach 2 oder z Tagen geliefert. Die Verrichtungen und Beschlüsse der Vollj. Ge?

walt des Obcrgerichtshsfs und der Minister werden ebenfalls mit möglichster Vollständigkeit
mitgetheilt, und unter der Rubrik.- inländische Nachrichten, eine fortgehende Uebersicht der innern
kage der Republik geliefert werden.

Man abonnirt sich in Bern bei der Fischerischen Zeitungsexpedition mit 7 Franken für 144 Numern;
«usser Bern ist der Abonnemeutspreis bei allen Postämtern, die solches annehmen, 8 Franken,

wogegen das Blatt postfrei geliefert wird. Auch kann man sich in Bern mit zo und ausser Bern
mit 35 Batzen für 50 Stücke abonniren.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 8. Januar.

(Fortsetzung.)
Su ter. Laut dem deouvailizm v.-iucl?^ sollte

ichmstEschcm, Uststi, Koch, Kühn und Zimmer-
mann, von Laharpe :c. deportiert werden; wenn alzo

der so wahre dkouvestli.'.is Recht hat, wie man be-

hauptet, so hätte ich mich wie andere zu fürchten ge-

habt — Nie aber nehme ich in Sachen des Vater-
lands und der Gerecht'gkcit auf mich st l'. st Rnkpcht!

Näf. Der gestrige Beschluß ist Gesetz, «40 mus
ich mich unterwerfen, aber wider meine Ueberzeugung

denn mein Gewissen erlaubt nur nicht zu urtheilen
ehe ich den andern Theil angehört habe; und zo seor

ich nun sehe, daß eine Abänderung nöthig sean wird,
kann ich ;ezt zn nichts stimmen, weil ich die ^ f.
festen D.rcktorcn nicht als rechlinäßig cntstst ansehen

Desl 0 es. Gestern mußten wir über emcn zau

absprechen, der nichi in dcrJ'onst-t'ition rvrmrgc,ehcn

war, und a'so haben wir keineswegs comimmonswi-

drig gehandelt; übrigens stimmt er Koch den

A »verwerth bittet, daß man mcht mehr lange

zögere, um eine vollziehende Gewalt zu ernennen. Vei

Nicdersctzung der Commission hatte ich Hoffnung, daß
wir uns' mit dem Direktorium vereinigen würden,
um das Vaterland zn retten, und zu meinem innig-
stcn Betaurcn wurden meine Hoffnungen vereitelt, durch
die Entdeckung jenes Anschlags wider die Steilvcrtre-
tung, weicher jede Vereinigung unmöglich machte und
zu außerordentlichen Maaßregeln zwang: in Rücksicht
der Wicdcrbcsetziing der vollziehenden Gewalt stimme
ich Cartier und Huber» bei. -

Zimmermann wird einst, wenn es mn end-
liche Bestimmung der vollziehenden Gewalt zu thun ist,
îfàr s Mitglieder derselben stimmen, allein i» dem

iczigen Zeitpunkt ist Schneiligkest und besondere Wirk-
samkeit erfoderiich, und nur darum stimme ich in
diese provisorische Regierung für 7 Mitglieder.

Carmin trau. Die Constitution will Freiheit
und Sieüvcrtrctung des Volks; indem wir diese gestern

vor dem Untergang schüzten, haben wir gewiß die

Constitution nicht verlest: um das Gespenst einer an-
stro-oligarchischen Parthei desto besser zu 'î stören,
stimme ich für 9 Mitglied r in die Vollziehung, wcl-
ches dann -eigen wird, daß wir nicht Oligarchie be-

fördern wollen.

Es wird beschlossen, die vollziehende Gewalt
einstweilen bis zu Einführung einer neuen Constitution



einer Regieningscommission von 7 Mitgliedern zu
übergeben.

Um hierüber einen Beschluß abzufassen, werden

Zimmer mann, Kühn und Cartier beauftragt.
Diese Commission schlägt folgende Abfassung vor:

An den Senat:
In Erwägung der Republik und der Erwartung

des Volks bald eine neue Constitution zu erhalten;
In Erwägung der Nothwendigkeit diesem Volk

eine sichere Gewährleistung zu geben, daß an dieser
neuen Constitution mit größer Thätigkeit gearbeitet
werde;

Hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit
beschlossen:

1. An die Stelle des aufgelösten Direktoriums
soll ein Vollziehungsausschuß von sieben Mitgliedern
bis zur Einführung einer neuen Constitution gesezt
werden.

2. Die Mitglieder dieses Voll;. Ausschusses
sollen eines nach dem andern durch geheimes und
absolutes Stimmenmehr gewählt werden.

z. Die Präsidenten der beiden Räthe werden,
wie bei den èhmaligen Wahlen der Mitglieder des
Direktoriums das erstemal das Loos ziehen, weft
cher von beiden Räthen den Vorschlag oder die Wahl
habe.

4. Derjenige Rath, welcher den Vorschlag hat,
wird dem andern Rath, welcher wählt, immer
eine Liste von drei Kandidaten zusenden, die samt-
lich durch geheimes und absolutes Stimmemuehr ge-
wählt werden müssen, und aus welchen dieser lez-
<ere das Mitglied in den Vollziehungsausschnß er-
wählen soll.

Schlump f. Die Versammlung hat beschlossen,

daß die Räthe abwechselnd das Vorschlagrechr
haben müssen. Also muß nur das erste mahl das
Loos gezogen werden.

Gmür wünscht noch beizufügen, daß kein Mit-
qlied der Gesetzgebung gewählt werden soll.

Anderwerth stimmt Schlnmpf bei; glaubt
«bcr, die Räthe seyen von selbst in Gmürs Gedanken,
und folglich sey kein Beschluß hierüber erforderlich.

Schlumpfs Antrag wird angenommen, und die
Versammlung bis um 3 Uhr Nachmittag verschoben.

N a ch m i t t a g s s i z u n g.

Folgende Bothschaft wird verlesen:

Das Vollziehungsdirektorinm an die gesezgebenden
Räche.

Bern, den z. Zenner igoo.

Bürger Gesetzgeber!
Der Credit von rZo,o.:o Franken, den Sie UN-

ttr'm 9. Nov. dem Minister des Innern eröffneten,

ist bereits erschöpft. Eine so plötzliche Erschöpfung
wird Sie nicht befremden, sobald Sie verneinen,
daß mehr als 2/z dieser Summe zu Futterlieferungen
für die frankische Armee verwend-c worden. Die
Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse dieses Ministeriums
und die keinen Aufschub gestattende Dringlichkeit nö-
ihigeu das Direktorium u seinen Gunsten die Eröff-
nung eines eines neuen Credits von 250,000 Fr. zu
verlangen. Wofern Sie nur für einen Augenblick
diese Summe für übertrieben finden könnten, so la-
det Sie, Bürger G'sZgeüer, das Direktorium ein,
zu bedenken, daß die Lieferungen für die fränkische
Armee und die Unterstützung für uochleidende Ge-
meinden, ganz allein auf das Ministerium des Innern
fallen.

Cartier fordert Vertagung bis die neue voll-
ziehende Gewalt emgesett ist.

Diese Vertagung wird angenommen.
Der Senat nimmt den Beschluß über die Ein-

setzung einer Regierungskommission an und der Prä
sidenk desselben erklärt, daß er bereit sey mit dem
Präsident des großen Raths über den Vorschlag das
Loos zu ziehen.

Gmür glaubt, da es schon späth sey, so wärt
es besser die Wahl bis Morgen zu vertagen, um sie
dann ununterbrochen fortzusetzen.

Koch ist überzeugt, daß diese Wahlen mehr als
eine Sitzung wegnehmen werden, und daher federt
er, daß man sogleich zu den Wahlen schreite, un»
der Einladung des Senats entspreche.

Dieser Antrag wird angenommen, und der Prä«
sident verfügt verfügt sich mit zehn Mitgliedern zum
Loosziehen, durch welches dem Senat der erste Vor-
schlag zukömmt.

A ben d fi; u n g 7 Uhr.
Der Senat schlägt znr ersten Wahl eines Mit-

glieds in die Regierungskommission vor: Glayre,
Dolderund Savary, Exdirekêoren.

Mit 6? Stimmen wird Br. EMrektorGlayre
zum ersten Mitglied in die Vollziehunaskommission
ernennt. S ava r y hatte 2, D 0 lder 7 Stimmen.

Zum Vorschlag für die zweite Stelle, erhielten
Stimmen: Dolder 67, Savary, 64, Frisching, Alt-
ftckelmeister von Bern, 27, Gschwend, Kantonsge-
richtsprâsidênt vom Semis, 2Y, Finsler, E.rminifier,
9, DeRiva, Statthalter in Waliis, 5, Wielaud,
Verwalter in Basel, Ma sse n, Generalsekretair 1,
Hallcr von Bern, (Redacteur) 1, Felleuberg, Alt-
böspsennigcr vo» Bern, 2, Nüce, Repräsentant, 1,
Pellegrini, Repräsentant, l, Carrard, Repräsent, r,
Zollet, Altrathsherr von Fridurg- i, Grafenried,
Repräsentant, 1, Ringier-, Obcrriclner, i, Müller,
Altlandammann von Zug, 4, Kühn, Repräsentant r,
Koch, Repräsentant, c, Zimmermann, Reprasent. 1,

VonMatt s, IM vvn Zürich, 2, Kubli, Se», i,



Trôsch, Repràf. r, Stuber von Bern, r, Schock),
Repràs. i, Poletti, Repràs. l, Pelandini, Repr. i.

Da nur Dolder und Savary, Exdirektoren,
die absolute Stimmenmehrheit vereinigten, so ward
eine zweite Wahl für den dritten Candidaten vorge-
nommeu. In dieser erhielten Stimmen: Frilching
41. Gschwend zo. Wieland z. Finsler i. Niva
l. Graftnried i. Fellenberg i.

Also ist Frisch ing zum dritten Candidaten
ernennt.

Senat, ». Jan.
Präsident: Lüthard.

Stammen macht neuerdings einen Antrag
über die Ernennung einer Commiflwn für die neue
EintheMmg Helveticas.

Der Antrag wird für 6 Tage auf den Kanzlcitisch
gelegt, und die Sitzung dis 2 Uhr Nachmittags vcr-
taget.

(Nachmittags 2 Uhr.)

Der Namensaufruf wird vorgenommen.
Der B. Vineenz B o ssc t, Distrittsrichter, von

Wiflisburg, übersendet den Entwurf einer Constitution
für Helvetica.

Er wird an die Eonstitutionscommifsion gewiesen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vollziehende Gewalt.
Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen ei-

nen und untheildaren Republik, auf angehörten Bè
richt seines Justiz - uns Polizeyministers über die
Nothwendigkeit, den gefährliche» Mißbrauchen vor-
zubeugen, welche die zurückkehrenden Flüchtling« der
Kantone, die von» Feinde besezt waren, von der
Schonung machen, welche die Regierung gegen sie

bezeugte;^
In Erwägung, daß Schonung und Güte da

nicht Statt finden kann, wo die Wirkung der beab-
sichteten Erwartung nicht entspricht;

In Erwägung daß friedliebende und rnhige
Ringer gegen Aufwiegler und Ruhestörer kräftig ge-
schüzt werden sollen;

beschließt:
1. Alle Flüchtige der Kantons Waldstätten,

Gen is, Linch Thurgän, Zürich und Wallis,wel-
che in ihre Heiniach zurückgekehrt sind, sollen in Zeit
von 14 Tagen nach 'Bekanntmachung gegenwärtigen
Beschlusses, alle noch zurückkehrende Flüchtlinge aber
in Zeit vo>u z Tagen nach ihrer Zurückkauft — sich

vor ber Munizipalitât ihres Wohnorts stellen, und
a da ihren Namen, Geschlecht, den Tag ihrer Ab-
reift, die Ursache derselben, den Ort ihres Anfent-s

Halts, und den Tag ibrer Zurückkunft angeben, s»

wie auch für ihr zukünftiges Betragen Bürgschaft
leisten.

2. Die betreffende Munizipalitât wird ftdem zu-
rückgekommencn Flüchtling ein Zeigniß auf gestem-
peltem Papier ausstellen, daß er die oben angezeig-
ten Bebingnisse erfüllt habe. '

Z. Sie wird ferners über alles, was den
Flüchtling in Hinsicht seines politischen Betragens
und seiner allfälligen Vergehen betrifft, genaue Nach-
forschungen anstellen, und das Herauskomme de
ccr Tabelle, die sie über die zurückgekommenen Flücht-
linge führt, beifügen.

4. Die Munizipalitáten übersenden diese Ta-
belle samt ihren Bemerkungen dem Unterstatthalter
des Bezirks, in welchem sie sich befinden, und dies
ser übersendet dann ein Doppel derselben dem Re-
gicrungsstatthalter.

5. Jeder zurückgekommene Flüchtling steht un--'
ter der Aufsicht der Polizey, und wird zufolge der
deßwegen ergangenen Proklamationen und Beschlüsse
nicht beunruhigt, in sofern er kein Hanp aufwiegle::
war, sich dem ersten Artikel des gegenwärtigen Be--
fchlusses gemäß vor die Munizipalitât seines Orts
steilre, und sich ferners still und untadeihast be--

tragt.
6. Die Munizipal - Prokuratoren und Agenten

haben die Wicht, jede ruheff.-reude Handlung, de---

ren sich der Einte oder Andere zu Schulden kommen
ließe, augenblicklich dem Regicnmgsstatlhalter anzu--
zeigen, der sie dann nach Maasgabe des Verge-
hens anhalten, und den betreffenden Gerichtshöfen
zur Bestrafung überliefern solle.

7. Jeder zurückgekehrte oder noch zurückkehrende
Flüchtling, welcher sich dem ersten Artikel des Be--
schlaffes nicht unterwerfen würde, und kein Zeugniß
der Munizipalitât vorweisen konnte, soll augeublick-
lieh vor den Unterstatthalter des Bezirks geführt,
und von ihm verhört werden; d eser wird baun die-
selben ohne fernern Aufschub den betreffenden Gerich-
ten zur Criminals Untersuchung abliefern, wenn sie
sich einiger Bergebm schuldig gemacht haben.

8. Kein Unterstatthalter soll befugt seyn, einem
zurückgekehrten Flüchtling einen Passeport zu geben,
es sey dann, baß er die Absicht und Nothwendigkeit-
seiner Reise darthue, und durch sein gutes Betragen
das nöthige Zutrauen einflöße.

y. Jeder zurückgekehrte Flüchtling, der sich ohne
Passeport aus seinem Kamon entfernen würde, macht
sich der Schonung unwürdig, die verschiedene Pro--
klamatjoncn und Beschlüsse ihm gewahrten, und soll
inirhin den betreffenden Tr-bunaiien zur Untersuchung
der auf ihm hafteten Vergehen übergeben werden,
die in conttunaziam gegen ihn sprechen sollen, wenn
er auf die vorhergegangenen Ediktalcitationen nicht
erscheinen würbe.
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